
Stadt Bad Langensalza 
Bebauungsplan Gewerbegebiet „Gewerbestandort an der Wassergasse“ 

Aus den frühzeitigen Beteiligungsverfahren (§ 4 Abs. 1 BauGB) vorliegende Stel-
lungnahmen mit umweltrelevanten Inhalten 

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis, Untere Naturschutzbehörde gem. Stellungnahme vom 21.07.2025 

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis, Untere Immissionsschutzbehörde gem. Stellungnahme vom 21.08.2025 

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis, Untere Bauaufsichtsbehörde gem. Stellungnahme vom 19.08.2025 

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis, Untere Abfallbehörde gem. Stellungnahme vom 30.07.2025 

Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum gem. Stellungnahme vom 13.08.2025  

Thüringisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie gem. Stellungnahme vom 16.07.2025  
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‡ 4.  Weitergehende Hinweise 
a) Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan 

berühren könnten, mit Angabe des Sachstandes 
b) Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. 

Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. 
Rechtsgrundlagen 

 
 
Das geplante Vorhaben stellt eine nicht genehmigungsbedürftige Anlage i.S.d. Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) dar. Nicht genehmigungsbedürftige Anlagen sind gemäß § 22 
BImSchG so zu errichten und zu betreiben, dass schädliche Umwelteinwirkungen nach dem Stand der 
Technik vermieden und nach dem Stand der Technik nicht vermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen 
auf ein Mindestmaß beschränkt werden.  
 
Das betroffene Bebauungsplangebiet Gewerbegebiet „Gewerbestandort an der Wassergasse“ wurde als 
Gewerbegebiet ausgewiesen. Aufgrund der vorgesehenen Ausweisung des Plangebietes sind folgende 
schalltechnischen Orientierungswerte in Ansatz zu bringen:  
 

➢ tags (06:00 – 22:00 Uhr)   65 dB(A) 
➢ nachts (22:00 – 06:00 Uhr)  50 dB(A). 

 
Bei dem Gelände des Plangebietes handelt es sich, wie in den Antragsunterlagen ausgeführt, um einen 
ehemals durch eine Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft errichteten Gebäudekomplex, dessen 
Nutzung in weiten Bereichen aufgegeben wurde.  
 
Die im Südosten der v. g. Anlage stehenden Gebäude, bei welchen es sich um das ausgewiesene 
Plangebiet handelt, werden gewerblich genutzt.  
 
Ob und ggf. welcher Nutzung die restlichen Hallen des v. g. Gebäudekomplexes, außerhalb des 
Plangebietes unterliegen, kann den Antragsunterlagen nicht entnommen werden. 
 
Im Einwirkungsbereich des Plangebietes befinden sich schutzbedürftige Wohnbebauungen.  
 
Aufgrund der geplanten gewerblichen Nutzung der Planfläche ist davon auszugehen, dass im 
Anlagenbetrieb (z. B. Maschinenbetrieb, Warenan-/Ablieferungen, Reparaturarbeiten etc.) des 
Gewerbestandortes Geräuschimmissionen verursacht werden. Geräusche, die geeignet sind, erhebliche 
Belästigungen für die Nachbarschaft oder die Allgemeinheit herbeizuführen sind schädliche 
Umwelteinwirkungen i.S.d. § 3 BImSchG. Für Geräusche ist die Schwelle unzulässiger Einwirkungen durch 
Immissionsrichtwerte konkretisiert. Zum Schutz der Nachbarschaft und der Allgemeinheit vor Geräuschen 
ist für die zu beurteilende Gebietsart die IRW der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm 
- vom 26.08.1998 heranzuziehen.   
 
Ob die durch den Gewerbestandort zu erwartenden Geräuschimmissionen die zulässigen 
Immissionsrichtwerte der TA Lärm an den nahegelegenen Wohnnutzungen außerhalb des Plangebietes in 
der „Wartbergstraße“, überschreiten und damit erhebliche Belästigungen für die Nachbarschaft zu 
befürchten sind, kann nur auf der Grundlage einer Schallimmissionsprognose beurteilt werden.  
 
Bei der Erstellung der Schallimmissionsprognose sind alle anlagenbedingten Geräusche der bereits 
gewerblich genutzten Gebäude im Plangebiet auf Grundlage einer detaillierten Betriebsbeschreibung zu 
berücksichtigen, ebenso wie eine ggf. vorhandene Vorbelastung durch andere, außerhalb des Plangebietes 
ansässige gewerbliche Nutzungen. 
 
Die Ermittlung der durch den Betrieb der Anlage zu erwartenden Geräuschimmissionen ist von einem 
fachkundigen Ingenieurbüro für Schallschutz und Bauakustik durchführen zu lassen und hat nach den 
Vorschriften der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) vom 26.08.98 zu erfolgen.   
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b. Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung

4.  Hinweise für Überwachungsmaßnahmen

a. Mögliche Überwachüngsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener 
nachteiliger Auswirkungen

b. Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme

5. Kl Weiter gehende Hinweise

 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren 
können, mit Angabe des Sachstandes

Kl Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen 
Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit 
Begründung und ggf. Rechtsgrundlage

Gegen das o.g. Vorhaben bestehen aus abfallrechtlicher Sicht derzeit keine Bedenken.
Es werden derzeit keine weitergehenden Belange des Abfallrechts berührt.
Die Festlegung von abfallrechtlichen Nebenbestimmungen ist derzeit nicht erforderlich sofern 
die nachfolgenden Hinweise Beachtung finden:

1. Die bei Erschließungs-, Sanierungs-, Rückbau- und sonstigen Baumaßnahmen anfallenden 
Abfälle sind getrennt zu halten (Vermischungsverbot), zu deklarieren und umgehend, 
spätestens jedoch nachdem eine vollständige Transporteinheit angefallen ist, 
ordnungsgemäß und schadlos zu entsorgen. In Abhängigkeit von der Schadstoffbelastung 
sind diese Abfälle vor der Entsorgung den entsprechenden Abfallschlüsselnummern gemäß 
der Abfallverzeichnis-Verordnung (AW) zuzuordnen. Der Transport von Abfällen unterliegt 
Anzeige-, Erlaubnis-, und Kennzeichnungspflichten auf Grundlage des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG). Eine Zwischenlagerung der angefallenen Abfälle über 
die Dauer der Erschließungs- oder Baumaßnahmen hinaus ist auf Flächen, die nicht für 
diesen Zweck freigegebenen wurden grundsätzlich nicht erlaubt und überdies in 
Abhängigkeit der zu lagernden Mengen bzw. im Falle einer geplanten Behandlung (z.B. durch 
brechen, schreddern o.a.) ggf. nach Bundes-Immissionsschutzgesetz 
genehmigungsbedürftig.

2. Grundsätzlich sind zwei Arten der Entsorgung von Abfällen möglich, Verwertung oder 
Beseitigung. Der Abfallverwertung ist Priorität vor der Abfallablagerung einzuräumen. Erst 
wenn eine Verwertung technisch nicht möglich und wirtschaftlich nicht zumutbar ist, sind die 
Abfälle zu beseitigen.

3. Nach Art und Beschaffenheit werden die Abfälle in gefährliche und nicht gefährliche Abfälle 
eingestuft.












